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RS OGH 1973/2/20 4Ob6/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.02.1973

Norm

VBG §10

Rechtssatz

Der Einstufung eines Werkstättenleiters einer Schneiderwerkstätte im Entlohnungsschema I Entlohnungsgruppe c des

VBG 1948 steht nicht entgegen, daß der Fachbeamte, der Betriebsorganisation entsprechend, einen Vorgesetzten hat,

dessen Weisungsrecht er untersteht.
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